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1. Einleitung 
Am Steensweg in Kevelaer ist die Aufstellung eines Bebauungsplans und damit ein-

hergehend auch eine Änderung des Flächennutzungsplans geplant. Auf einem Teil 

der Fläche befindet sich bereits Wohnbebauung, die Fortführung dieser Struktur soll 

durch die Aufstellung des Bebauungsplans planungsrechtlich vorbereitet werden. Das 

Plangebiet für die Änderung des Flächennutzungsplans umfasst eine Fläche von ca. 

0,5 ha. Mehr als die Hälfte der Fläche besteht aus Wohnbebauung inkl. Gärten. Zwi-

schen den zwei vorhandenen Wohngrundstücken führt ein Fußgängerweg mit Allee-

bäumen entlang. Der übrige Teil des Plangebiets besteht aus Gärtnereifläche. Der 

Geltungsbereich des B-Plans weicht von der FNP-Änderung ab, die Fläche umfasst 

ca. 0,3 ha. (siehe Abbildung 1). 

Um ein mögliches Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

durch den geplanten Eingriff zu prüfen, wurde das Büro Graevendal mit der Erstel-

lung eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags beauftragt.  

 

 

Abbildung 1: Übersicht über das Plangebiet des Bebauungsplangs (rot gestrichelt) und das 
Plangebiet der FNP-Änderung (gelb gestrichelt). 
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2. Datenrecherche 
Im Fachinformationssystem des Landes NRW (FIS) sind für die Messtischblattquad-

ranten (MTB) 4403-1 und 4403-2 acht Säugetierarten (davon sieben Fledermausar-

ten) gelistet (LANUK 2025a und b). Es werden zudem 33 planungsrelevante Brutvo-

gelarten sowie eine Rastvogelart gelistet. Gemäß Grüneberg & Sudmann et al. (2013) 

kommen im Messtischblatt-Quadranten auch die drei Arten Dohle, Haussperling und 

Mauersegler vor, die im Kreis Kleve aufgrund ihrer Neigung zum Brüten in Kolonien 

ebenfalls als planungsrelevant angesehen werden. Des Weiteren werden zwei Amphi-

bienarten gelistet. 

 

Eine vollständige Liste der planungsrelevanten Arten für die Messtischblattquadran-

ten 4403-1 und 4403-2 befindet sich in Anhang 7.1. 

Eine Abfrage des Fundortkatasters ergab keine Hinweise auf Vorkommen weiterer 

planungsrelevanter Arten in der Umgebung (siehe Anhang 7.2, LANUK 2025c). 

 

3. Ortstermin 
Am 05. September 2025 wurde die betroffene Fläche auf Hinweise zum Vorkommen 

planungsrelevanter Arten, sowie auf potentiell geeignete Habitate hin untersucht. Die 

Fläche, welche bebaut werden soll, besteht aus einer Gartenbaufläche. Auf der restli-

chen Planfläche befindet sich bereits Wohnbebauung. Östlich angrenzend befindet 

sich ebenfalls Wohnbebauung sowie Gärtnereifläche. Westlich angrenzend befindet 

sich Grünfläche, ca. 75 m westlich der Planfläche verläuft die Niers.  

 

4. Ergebnisse 

4.1 Säugetiere 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind vom Planvorhaben nicht 

betroffen, da sich in dem Teilbereich des Plangebiets, welcher bebaut werden soll, 

keine Gebäude und Höhlenbäume befinden. Nahrungsgebiete werden vom Planvor-

haben nicht entwertet und auch keine Leitlinien oder Flugstraßen unterbrochen. Eine 

vertiefende Untersuchung ist für diese Artengruppe nicht erforderlich.  

Weitere Hinweise auf das Vorkommen planungsrelevanter Säugetierarten im Ein-

griffsbereich wurden nicht festgestellt. 

 

4.2 Vögel 

Die Ergebnisse der Kontrolle und eine Habitatbewertung sind dem Anhang 7.1 zu 

entnehmen.  
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Bei der Begehung wurden auf der Planfläche keine Fortpflanzungsstätten pla-

nungsrelevanter Vogelarten festgestellt. Die Fläche nördlich der bereits vorhandenen 

Wohnbebauung, welche bebaut werden soll, besteht aus Gärtnereifläche. Es sind dort 

weder Gebäude noch Bäume vorhanden, weswegen ein Vorhandensein von horst-, 

baumhöhlen und gebäudebewohnenden Arten ausgeschlossen werden kann.  

Auch eine Beeinträchtigung von Offenlandarten kann ausgeschlossen werden, da das 

Plangebiet von Vertikalstrukturen umgeben ist, die gemieden werden (erforderlicher 

Abstand mind. 100m). Ein Vorhandensein von Offenlandarten in der näheren Umge-

bung ist lediglich westlich der Niers zu erwarten, Beeinträchtigungen durch das Plan-

vorhaben können hier jedoch aufgrund der Distanz ausgeschlossen werden. Dasselbe 

gilt für gewässerbewohnende Arten, welche potentiell an der Niers vorkommen.  

Am westlichen Rand außerhalb der Planfläche sowie zwischen Gärtnerei- und Acker-

fläche befindet sich ein schmaler Streifen bzw. Wall mit teilweise höherem Bewuchs 

mit v.a. Gräsern und Brennnesseln, sowie vereinzelten kleineren Gehölzen. Ein aktu-

elles Habitatpotential für planungsrelevante Arten wie z.B. dem Bluthänfling, kann 

hier allerdings auch ausgeschlossen werden, da keine dichten Strukuren bzw. bevor-

zugten Gehölze zur Nestanlage (junge Bäume, Halbsträucher und Kletterpflanzen, 

v.a. Wacholder, Ziersträucher wie Liguster und Holunder oder Dornsträucher wie 

Brombeere, Schlehe und Weißdorn) vorhanden sind. 

Für Rastvogelarten bietet die Fläche ebenfalls nicht die erforderlichen Habitatbedin-

gungen, sodass keine Betroffenheit besteht (vgl. Sudmann et al. 2017).  

Insgesamt können Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die planungsrelevanten Vo-

gelarten im Plangebiet ausgeschlossen werden, da entsprechende Habitate nicht vor-

handen sind (vgl. Anhang 7.1, Grüneberg & Sudmann 2013, LANUK 2025d, MULNV 

& FÖA 2021). 

Allerdings kann ein Vorkommen von nicht-planungsrelevanten Arten in den angren-

zenden Strukutren nicht ausgeschlossen werden. Auch die Ackerfläche im nördlichen 

Bereich kann, je nach Bewirtschaftungsform, nicht-planungsrelevanten Vogelarten 

wie der Wiesenschafstelze als Fortpflanzungsstätte dienen.  

 

4.3 Weitere planungsrelevante Arten 

Hinsichtlich weiterer Artengruppen (z.B. Amphibien und Reptilien) kann eine Betrof-

fenheit planungsrelevanter Arten mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wer-

den, da geeignete Habitate für diese Arten im Eingriffsbereich nicht vorhanden sind. 

Als Landlebensräume für die in den MTB-Quadranten aufgeführten Arten sind die 

intensiv bewirtschafteten Flächen eher pessimal (vgl. Hachtel et al. 2011). Die Niers 

liegt ca. 75 m westlich der Planfläche, Beeinträchtigungen dieser können auch bezüg-

lich der Baustelleneinrichtung und Zuwegung ausgeschlossen werden, sofern die vor-

gelagerten Grünflächen im Rahmen der Bauarbeiten unberührt bleiben (keine Nut-

zung als Lagerfläche oder Stellplatz). 
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5. Fazit und Maßnahmen 
Für die Planfläche kann ein Vorkommen planungsrelevanter Arten mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden. Allerdings ist am westlichen Rand außerhalb der 

Planfläche sowie am nördlichen Rand der Gärtnereifläche ein schmaler Streifen bzw. 

Wall mit teilweise höherem Bewuchs mit v.a. Gräsern und Brennnesseln, sowie ver-

einzelten kleineren Gehölzen vorhanden. Hier kann ein Vorkommen nicht-

planungsrelevanter Arten nicht ausgeschlossen werden. Auch die Ackerbereiche im 

nördlichen Plangebiet sowie nördlich an das Plangebiet angrenzend können, je nach 

Bewirtschaftungsform, nicht-planungsrelevanten Vogelarten wie der Wiesenschaf-

stelze als Fortpflanzungsstätte dienen. Daher sind Vermeidungsmaßnahmen erfor-

derlich. 

 

5.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen nicht-planungsrelevante Vo-

gelarten 

Zur Vermeidung von Brutverlusten für alle europäischen Vogelarten sind Fäll- und 

Rodungsarbeiten (auch von Hochstaudenfluren und niedrigen Gebüschen) sowie 

Baufeldvorbereitungen nur innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten (1. Ok-

tober bis Ende Februar) durchzuführen, damit es nicht zu einer Zerstörung von Eiern 

und Tötung von Jungvögeln kommen kann.  

Da in den angrenzenden Strukuren ebenfalls nicht-planungsrelevante Vogelarten 

vorkommen können, sind zur Vermeidung einer Störung die Bauarbeiten außerhalb 

der Brutzeit zwischen Oktober und Februar durchzuführen. Falls Bauarbeiten nicht 

bis Ende Februar beendet werden können, sind nur bei ununterbrochen fortgesetzter 

Bauaktivität keine Konflikte zu erwarten, da in diesem Fall eine mögliche Brutansied-

lung in der Nähe der Baustelle aufgrund der Störungen unterbunden wird. Alternativ 

können vor Beginn der Brutzeit an den angrenzenden Vegetationsstrukturen (westli-

che und nördliche Gebietsgrenze der Gärtnereiflächen (siehe 7.3)) durch die Installa-

tion von Bauzäunen mit Sichtschutzmatten o.ä. Störungs- und Vergrämungswirkun-

gen unterbunden werden.  

 

Unter Einhaltung der oben genannten Vermeidungsmaßnahmen werden 

durch eine Bebauung der Planfläche keine Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. 
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7. Anhang 

7.1 Ergebnis der Messtischblattabfrage 

Tabelle 1: Quadrant 4403-2; 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/440

32?&sd=true (zuletzt abgerufen am 17.09.2025) 

Ehz = Erhaltungszustand in NRW für die Atlantische Region: G = günstig, S = schlecht, U = 

ungünstig, - = Bestand abnehmend 

FoRu - Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum) 

FoRu! – Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum) 

(FoRu) – Fortpflanzungs- und Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 

(Ru) - Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 

Na - Nahrungsraum 

Art  Status Ehz 4403
-1 

4403
-2 

Feststellung beim Orts-
termin/Habitatbewertung 
der Baufläche 

Säugetiere       

Braunes Langohr Plecotus auritus Nachweis G  + Kein Habitat  

Breitflügelfleder-
maus 

Eptesicus serotinus Nachweis U- +  Kein Habitat  

Europäischer Biber Castor fiber Nachweis G+ + + Kein Habitat  

Graues Langohr Plecotus austriacus Nachweis U + + Kein Habitat  

Großes Mausohr Myotis myotis Nachweis U + + Kein Habitat  

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri Nachweis U + + Kein Habitat  

Mückenfledermaus Pipistrellus pyg-
maeus 

Nachweis G +  Kein Habitat  

Zwergfledermaus Pipistrellus pi-
pistrellus 

Nachweis G + + Kein Habitat  

Brutvögel       

Baumfalke Falco subbuteo Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Baumpieper Anthus trivialis Brutvorkommen U- +  Kein Habitat  

Bluthänfling Linaria cannabina Brutvorkommen U + + Kein Habitat 

Eisvogel Alcedo atthis Brutvorkommen G  + Kein Habitat  

Feldlerche Alauda arvensis Brutvorkommen U- + + Kein Habitat  

Feldsperling Passer montanus Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoe-
nicurus 

Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Habicht Accipiter gentilis Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Heidelerche Lullula arborea Brutvorkommen U+ +  Kein Habitat  

Kiebitz Vanellus vanellus Brutvorkommen S + + Kein Habitat  

Kleinspecht Dryobates minor Brutvorkommen U +  Kein Habitat  

Kuckuck Cuculus canorus Brutvorkommen U- + + Kein Habitat 

Mäusebussard Buteo buteo Brutvorkommen G + + Kein Habitat  
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Mehlschwalbe Delichon urbicum Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Nachtigall Luscinia megar-
hynchos 

Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Pirol Oriolus oriolus Brutvorkommen S +  Kein Habitat  

Rauchschwalbe Hirundo rustica Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Rebhuhn Perdix perdix Brutvorkommen S + + Kein Habitat  

Rohrammer Emberiza schoenic-
lus 

Brutvorkommen G  + Kein Habitat  

Rohrweihe Circus aeruginosus Brutvorkommen U  + Kein Habitat  

Schleiereule Tyto alba Brutvorkommen G + + Kein Habitat  

Schwarzspecht Dryocopus martius Brutvorkommen G + + Kein Habitat  

Sperber Accipiter nisus Brutvorkommen G + + Kein Habitat  

Star Sturnus vulgaris Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Steinkauz Athene noctua Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Teichhuhn Gallinula chloropus Brutvorkommen G  + Kein Habitat  

Teichrohrsänger Acrocephalus scir-
paceus 

Brutvorkommen G  + Kein Habitat  

Turmfalke Falco tinnunculus Brutvorkommen G + + Kein Habitat  

Turteltaube Streptopelia turtur Brutvorkommen S + + Kein Habitat  

Waldkauz Strix aluco Brutvorkommen G + + Kein Habitat  

Waldohreule Asio otus Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Weidenmeise Poecile montanus Brutvorkommen U + + Kein Habitat  

Wespenbussard Pernis apivorus Brutvorkommen S + + Kein Habitat  

Rastvögel       

Bekassine Gallinago gallina-

go 

Rast/Wintervork
ommen 

U +  Kein Habitat 

Amphibien       

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae Nachweis U  + Kein Habitat 

Moorfrosch Rana arvalis Nachweis G +  Kein Habitat 

 

 

Nicht im FIS gelistete, als Koloniebrüter im Kreisgebiet Kleve zusätzlich planungsrele-

vante Vogelarten (Quelle: Grüneberg & Sudmann et al. 2013): 

Art 
 

Status Ehz Feststellung beim Ortstermin 

Dohle Corvus monedula Brutvorkommen  Kein Habitat 

Haussperling Passer domesticus Brutvorkommen  Kein Habitat 

Mauersegler Apus apus Brutvorkommen  Kein Habitat 
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7.2 Abfrage Fundortkataster NRW 

@LINFOS https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos (zuletzt abge-

rufen am 17.09.2025) 

Die Lage der Planfläche ist rot eingerahmt. Im Umfeld bestehen keine Hinweise auf Vor-

kommen planungsrelevanter Arten.  

  

https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos
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7.3 Fotodokumentation 

 

Gärtnereifläche, welche be-
baut werden soll. 

 

Südlich angrenzend an die 
Gärtnereifläche befindet sich 
ein Wohngrundstück mit 
Garten. Die Bäume befinden 
sich auf der Gartengrenze. 

 

Westliche Begrenzung der 
Gärtnereifläche. 
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Knapp außerhalb befindet 
sich ein Streifen mit Be-
wuchs, dahinter folgt eine 
Grünfläche sowie die Niers. 

 

 

 
 

Nördlich der Gartenbauflä-
che befindet sich ein Acker, 
auf dem aktuell Mais ange-
baut wird (rechts).  
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Steensweg, Blickrichtung 
Nord, links der Acker, wel-
cher nördlich der Planfläche 
liegt. 

 

Steensweg, Blickrichtung 
Süd, im Hintergrund die be-
reits auf der Planfläche vor-
handene Wohnbebauung, 
rechts die Gärtnereifläche. 
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Kleine Weide am südlichen 
Rand der Planfläche, Blick-
richtung vom Steensweg aus 
Richtung Westen. 
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7.4 Protokoll einer Artenschutzprüfung -Gesamtprotokoll- 

Allgemeine Angaben 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 81. FNP-
Änderung und zur Aufstellung des Bebauungplans Winnekendonk Nr. 37 in Kevelaer 
Plan-/Vorhabenträgerin (Name): W. Baumann & Söhne GbR 

Antragstellung (Datum):  September 2025 

Am Steensweg in Kevelaer ist die Aufstellung eines Bebauungsplans und damit ein-

hergehend auch eine Änderung des Flächennutzungsplans geplant. Auf einem Teil 

der Fläche befindet sich bereits Wohnbebauung, die Fortführung dieser Struktur soll 

durch die Aufstellung des Bebauungsplans planungsrechtlich vorbereitet werden. Das 

Plangebiet für die Änderung des Flächennutzungsplans umfasst eine Fläche von ca. 

0,5 ha. Mehr als die Hälfte der Fläche besteht aus Wohnbebauung inkl. Gärten. Zwi-

schen den zwei vorhandenen Wohngrundstücken führt ein Fußgängerweg mit Allee-

bäumen entlang. Der übrige Teil des Plangebiets besteht aus Gärtnereifläche. Der 

Geltungsbereich des B-Plans weicht von der FNP-Änderung ab, die Fläche umfasst 

ca. 0,3 ha. Folgende Wirkfaktoren wurden in der ASP berücksichtigt: Potentieller Ver-

lust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie essentiellen Nahrungshabitaten von 

Vogel- und Fledermausarten sowie weiteren Artengruppen. Störung und Tötung von 

Vogel- und Fledermausarten sowie weiteren Artengruppen im Zuge der Baumaßnah-

men. 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europä-

ischen Vogelarten die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung des Vorha-

bens ausgelöst werden? 

  ja  nein 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

(unter Voraussetzung der unter den in den „Art-für-Art-Protokollen“ beschriebenen 

Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“: 

Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaß-

nahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen oder 

eines Risikomanagements)? 

  ja  nein 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“. – entfällt - 

 

 


